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A. Amtliche Bekanntmachungen der VG Lindenberg/Eichsfeld 
 
Keine 
 

B. Amtliche Bekanntmachungen aus den Mitgliedsgemeinden 
 

Berlingerode 
 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Berlingerode  

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Berlingerode des Landkreises Eichsfeld hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde Berlingerode als gültig zugelassen, die 
hiermit bekannt gegeben werden. 

 

2. Folgende Wahlvorschläge sind als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 

Christlich 
Demokratische 
Union Deutschlands  
(CDU) 

1 Bley, Simon Berlingerode 
    

2 Dr. Bertram, Daniel Berlingerode 
        
    3 Huppert, Jürgen Berlingerode 
        
    4 Ernst, Marcus Berlingerode 
        
    5 Thüne, Katja Berlingerode 
        
    6 Ihme, Constanze Berlingerode 
        
    7 Freier, Markus Berlingerode 
        
    8 Ertmer, Sebastian Berlingerode 
        
    9 Wiederhold, Veronika Berlingerode 
        
    10 Faupel, Philipp Berlingerode 
        
    11 Scheide, Stefan Berlingerode 
        
    12 Scheide, Tobias Berlingerode 
        
    13 Kämpfe, Denis Berlingerode 
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2 
Bürger für 
Berlingerode (BfB) 

1 Petri-Rautz, Kordula Berlingerode 

   
  2 Weinrich, Martin Berlingerode 
     
  3 Fiedler, Tobias Berlingerode 
     
  4  Gerlach, Dorit Berlingerode 
     
  5 Göbel, Tobias Berlingerode 
     
  6 Holzapfel, Andrea Berlingerode 
     
  7 Zauske, René Berlingerode 
     
  8 Werner, Verena Berlingerode 
     
  9 Roth, Marcus Berlingerode 
     
  10 Sander, Martin Berlingerode 
     
  11 Rautz, Hagen Berlingerode 
     
  12 Nordmann, Harald Berlingerode 

 
Berlingerode, den 24.04.2024 
 
gez. Schenk 
Wahlleiterin 
 

 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Berlingerode 

1. Am 26.05.2024 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

 
2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet sich  
 

im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 55 in Berlingerode. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt worden sind, 
sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben ihre 
Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
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Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des 
Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise: 

 
3.1. Wahl der Gemeinderatsmitglieder / Kreistagsmitglieder 

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind 
auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die 
Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter 
dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei 
Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die 
Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei 
Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen 
(dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag 
kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben 
(dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des 
gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern. 

 
3.2 Wahl des Landrates 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge 
kennzeichnen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine 

Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung 
nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden. 

 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 
Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder 
selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe 
er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des 
Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die 
Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 

Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum. 
 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl 

teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
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Wahltag 26.05.2024 bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.  

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, den 27.05.2024 um 8.00 Uhr 

bis voraussichtlich 16.00 Uhr, in denselben Wahlräumen fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für 

Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Berlingerode, 24.04.2024 
 
gez. Schenk 
Wahlleiterin 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Berlingerode 

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet  
 

am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 19.00 Uhr, 
im Dorfgemeinschaftshaus, Hauptstraße 55 in Berlingerode 

 

statt. 
 

Tagesordnung: 

1. Feststellung des Wahlergebnisses  
 
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 
 
Berlingerode, den 24.04.2024 
 
gez. Schenk 
Wahlleiterin 
 
 

Brehme 
 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Brehme  

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Brehme des Landkreises Eichsfeld hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl der 
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Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde Brehme als gültig zugelassen, die hiermit 
bekannt gegeben werden. 

 

2. Folgende Wahlvorschläge sind als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 
Christlich 
Demokratische 1 Frank, David Brehme 

  
Union Deutschlands 
(CDU) 2 Faßhauer, Monika Brehme 

        
    3 Gregosz, Krystof Brehme 
        
    4 Busse, Mario Brehme 
        
    5 Döllmann, Patrick Brehme 
        
    6 Frank, Markus Brehme 
       
          

2 
Freie 
Wählergemeinschaft 1 Schmidt, Claudius Brehme 

  Brehme    
  2 Janus, Holger Brehme 
     
  3 Eckermann, Dieter Brehme 
     
  4  Gatzemeier, Thomas Brehme 
     
  5 Dransfeld, Dennis Brehme 
     
  6 Schneeberg, Morris Brehme 
     
  7 Tetzlaff, Simon Brehme 
     
  8 Graul, Gerald Brehme 
     
  9 Rybicki, Darius Brehme 
     
  10 Hünermund, Andreas Brehme 
     
  11 Klippstein, Sebastian Brehme 
     
  12 Künemund, Nick Brehme 

 
Brehme, den 24.04.2024 
 
gez. Siebert 
Wahlleiterin 
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Wahlbekanntmachung der Gemeinde Brehme 

1. Am 26.05.2024 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

   
2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet sich  
 

im Kindergarten, Wildunger Straße 3 in Brehme. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt worden sind, 
sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben ihre 
Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des 
Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise: 
 
3.1. Wahl der Gemeinderatsmitglieder / Kreistagsmitglieder 

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind 
auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die 
Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter 
dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei 
Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die 
Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei 
Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen 
(dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag 
kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben 
(dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des 
gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern. 
 
3.2 Wahl des Landrates 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge 
kennzeichnen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine 

Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung 
nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden. 

 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 
Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

 



147 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder 
selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe 
er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des 
Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die 
Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 

Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum. 
 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl 

teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag 26.05.2024 bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.  

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, den 27.05.2024 um 8.00 Uhr 

bis voraussichtlich 16.00 Uhr, in denselben Wahlräumen fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für 

Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Brehme, 24.04.2024 
 
gez. Siebert 
Wahlleiterin 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Brehme 

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet  
 

am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 19.00 Uhr, 
im Kindergarten, Wildunger Straße 3 in Brehme 

 
statt. 
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Tagesordnung: 

1. Feststellung des Wahlergebnisses  

 
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 
 
Brehme, den 24.04.2024 
 
gez. Siebert 
Wahlleiterin 
 
 

Ecklingerode 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Ecklingerode für das Haushaltsjahr 2024 

Auf Grund des § 55 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung – ThürKO – in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S. 127) erlässt die Gemeinde 
Ecklingerode folgende Haushaltssatzung: 
 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit 
festgesetzt; er schließt  
 
Im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen 
    und Ausgaben mit   1.208.700 EUR und 
 
Im Vermögenshaushalt in den Einnahmen 
    und Ausgaben mit   181.200 EUR ab. 
 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 
vorgesehen. 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt 
festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 300 v.H. 
b) für die Grundstücke (B)     400 v.H. 

 
2. Gewerbesteuer        400 v.H. 

 
§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach 
dem Haushaltsplan wird auf 201.400 EUR festgesetzt. 
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§ 6 

Es gilt der als Anlage beigefügte Stellenplan. 
 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft. 
 
Ecklingerode, den 19.04.2024 
 
gez. Sieber 
Bürgermeister 
 

 

Bestätigungsvermerk Haushaltsplanung 2024 

I. Haushaltssatzung der Gemeinde Ecklingerode für das Haushaltsjahr 2024 
 
II. Beschluss- und Bestätigungsvermerk  

1. Mit Beschluss vom 19.03.2024, Nr. GR-Eck/2024/012, hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Ecklingerode die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das 
Haushaltsjahr 2024 beschlossen. 

2. Das Landratsamt Eichsfeld hat mit Schreiben vom 18.04.2024 die 
Haushaltssatzung sowie ihre Anlagen für das Haushaltsjahr 2024 bestätigt. 

 
III. Auslegungshinweis 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß § 57 Abs. 3 ThürKO in der 
Zeit vom 

10.05.2024 bis zum 31.05.2024 
 
während der üblichen Öffnungszeiten in der Verwaltungsgemeinschaft 
Lindenberg/Eichsfeld, Hauptstraße 17, 37339 Teistungen, Kämmerei, Zimmer 101, 
öffentlich aus. 
 
Der Haushaltsplan liegt bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die 
Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 S.1 ThürKO zur 
Einsichtnahme aus. 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Ecklingerode  

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Ecklingerode des Landkreises Eichsfeld hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde Ecklingerode als gültig zugelassen, die 
hiermit bekannt gegeben werden. 
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2. Folgende Wahlvorschläge sind als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 
Christlich 
Demokratische 1 Beume, Tino Ecklingerode 

  
Union Deutschlands 
(CDU) 2 Ertmer, Johannes Ecklingerode 

        
    3 Hammerschmidt, Jan Ecklingerode 
        
    4 Hotze, André Ecklingerode 
        
    5 Menge, Sebastian Ecklingerode 
        
    6 Menge, Matthias Ecklingerode 
       
          

2 Bürger für 1 Sieber, René Ecklingerode 
  Ecklingerode    
  2 Müller, Markus Ecklingerode 
     
  3 Gottlieb, Johannes Ecklingerode 
     
  4  Dornieden, Sandra Ecklingerode 
     
  5 Schulze, Christoph Ecklingerode 
     
  6 Graul, Janine Ecklingerode 
     
  7 Hesse, Dominik Ecklingerode 
     
  8 Ottomann, Sascha Ecklingerode 
     
  9 Grünewald, Luisa Ecklingerode 

 
Ecklingerode, den 24.04.2024 
 
gez. Hesse 
Wahlleiterin 
 

 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Ecklingerode 

1. Am 26.05.2024 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

 
2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet sich  
 

im Feuerwehrgerätehaus, Friedensplatz 7 A in Ecklingerode. 
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt worden sind, 
sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben ihre 
Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des 
Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise: 

 
3.1. Wahl der Gemeinderatsmitglieder / Kreistagsmitglieder 

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind 
auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die 
Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter 
dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei 
Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die 
Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei 
Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen 
(dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag 
kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben 
(dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des 
gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern. 
 
3.2 Wahl des Landrates 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge 
kennzeichnen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine 

Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung 
nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden. 

 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 
Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder 
selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe 
er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des 
Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die 
Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist 
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zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl erlangt hat. 

 

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum. 

 

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl 
teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag 26.05.2024 bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.  

 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 

8. Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, den 27.05.2024 um 8.00 Uhr 
bis voraussichtlich 16.00 Uhr, in denselben Wahlräumen fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für 

Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 

Ecklingerode, 24.04.2024 
 

gez. Hesse 
Wahlleiterin 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Ecklingerode 

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet  
 

am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 19.00 Uhr, 
im Feuerwehrversammlungsraum, Friedensplatz 7 a in Ecklingerode 

 
statt. 
 
Tagesordnung: 

1. Feststellung des Wahlergebnisses  
 
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 
 
Ecklingerode, den 24.04.2024 
 
gez. Hesse 
Wahlleiterin 
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Ferna 
 

Neufassung der Satzung über die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ferna 
(Feuerwehrsatzung) 

Aufgrund des § 19 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der 
Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 11.06.2020 (GVBl. S. 277, 278), des § 14 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über 
den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (ThürBKG) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 05.02.2008 (GVBl. S. 22), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.06.2018 (GVBl. S. 317) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Ferna in seiner Sitzung am 20.07.2020 folgende 
 

Satzung (Feuerwehrsatzung) 
 

beschlossen: 
 

§ 1  
Organisation, Bezeichnung 

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ferna ist als öffentliche Feuerwehr (§ 3 
Abs. 1 und § 9 Abs. 1 ThürBKG) eine rechtlich unselbständige gemeindliche 
Einrichtung (§ 10 Abs. 3 ThürBKG). Sie führt die Bezeichnung 

 
"Freiwillige Feuerwehr Ferna". 

 
(2) Sie ist eine eigenständige Feuerwehr unter der Gesamtleitung des 

Ortsbrandmeisters. 
 
(3) Zur Gewinnung der notwendigen Anzahl von Feuerwehrangehörigen bedient sie 

sich der Unterstützung des Feuerwehrvereins (§ 15). 
 

§ 2  
Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr  

(1) Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr umfassen den abwehrenden 
Brandschutz, die technische Unfallhilfe sowie die Hilfeleistung bei anderen 
Vorkommnissen im Sinne der §§ 1 und 9 ThürBKG, ferner die 
Gefahrverhütungsschau (§ 21 ThürBKG) und die Sicherheitswache (§ 22 
ThürBKG). 

 
(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Gemeinde Ferna die aktiven 

Feuerwehrangehörigen nach den geltenden Feuerwehr-Dienstvorschriften und 
sonstigen einschlägigen Vorschriften aus- und fortzubilden. 

 
§ 3 

Gliederung der Freiwilligen Feuerwehr 

Die Freiwillige Feuerwehr Ferna gliedert sich in folgende Abteilungen: 
 
1. Einsatzabteilung 

2. Alters- und Ehrenabteilung 

3. Jugendabteilung. 
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§ 4  
Persönliche Ausrüstung, Anzeigepflichten bei Schäden 

(1) Die Feuerwehrangehörigen haben die empfangene persönliche Ausrüstung 
pfleglich zu behandeln und nach dem Ausscheiden aus dem Feuerwehrdienst 
zurückzugeben. Für verlorengegangene oder durch außerdienstlichen Gebrauch 
beschädigte oder unbrauchbar gewordene Teile der Ausrüstung kann die 
Gemeinde Ersatz verlangen. 

 
(2) Die Feuerwehrangehörigen haben dem Ortsbrandmeister unverzüglich anzuzeigen 

 - im Dienst erlittene Körper- und Sachschäden, 

 - Verluste der oder Schäden an der persönlichen oder sonstigen Ausrüstung. 

 Soweit Ansprüche für oder gegen die Gemeinde in Frage kommen, ist die Anzeige 
an die Gemeindeverwaltung weiterzuleiten. 

 
§ 5  

Aufnahme in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 

(1) Die Einsatzabteilung setzt sich zusammen aus den aktiven Angehörigen der 
Freiwilligen Feuerwehr. In die Einsatzabteilung können Personen mit besonderen 
Fähigkeiten und Kenntnissen zur Beratung der Freiwilligen Feuerwehr 
aufgenommen werden (Fachberater). 

 
(2) Als aktive Feuerwehrangehörige können in der Regel nur Personen aufgenommen 

werden, die ihren Wohnsitz in der Gemeinde Ferna haben (Einwohner) oder 
regelmäßig für Einsätze in der Gemeinde Ferna zur Verfügung stehen. Sie müssen 
den Anforderungen des Feuerwehrdienstes geistig und körperlich gewachsen sein. 
Sie müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben und dürfen in der Regel das 60. 
Lebensjahr nicht überschritten haben. Soweit es zur Erfüllung der Aufgaben der 
Gemeinde nach § 3 erforderlich ist, kann auf Antrag des Feuerwehrangehörigen 
die Ausübung des Feuerwehrdienstes in der Einsatzabteilung bis zur Vollendung 
des 67. Lebensjahres durch den Bürgermeister zugelassen werden, soweit die 
erforderliche geistige und körperliche Einsatzfähigkeit, in diesem Fall jährlich durch 
ärztliches Attest, nachgewiesen wird (§ 13 Abs. 1 ThürBKG). 

 
(3) Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr müssen Einwohner der Gemeinde 

Ferna sein. 
 
(4) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr ist schriftlich beim Ortsbrandmeister zu 

beantragen. Minderjährige haben mit dem Aufnahmeantrag die schriftliche 
Zustimmungserklärung ihrer gesetzlichen Vertreter vorzulegen. 

 
(5) Bei Zweifeln über die geistige oder körperliche Tauglichkeit kann die Vorlage einer 

amtsärztlichen Bescheinigung verlangt werden. 
 
(6) Auf Vorschlag des Ortsbrandmeister, entscheidet der/die Bürgermeister/in über die 

Aufnahme und verpflichtet den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen durch 
Handschlag zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben (§ 13 Abs. 3 
ThürBKG).  
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(7) Die Verpflichtung, den Empfang des Feuerwehrausweises und der Feuerwehr-
satzung bestätigt der Feuerwehrangehörige durch seine Unterschrift. 

 
§ 6 

Beendigung der Angehörigkeit zur Einsatzabteilung 

(1) Die Zugehörigkeit zur Einsatzabteilung endet mit  

a) der Vollendung des 60. Lebensjahres bzw. 
b) in den Fällen des § 13 Absatz 1 S. 2 ThürBKG spätestens mit Vollendung des 

67. Lebensjahres, 
c) dem Austritt, 
d) dem Ausschluss. 

 
(2) Der Austritt muss schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister erklärt werden. 
 
(3) Der/Die Bürgermeister/in kann einen Angehörigen der Einsatzabteilung aus 

wichtigem Grund nach Anhörung des Ortsbrandmeisters, entpflichten (§ 13 Abs. 5 
ThürBKG). Ein wichtiger Grund ist insbesondere das mehrfache unentschuldigte 
Fernbleiben vom Einsatz, von der Ausbildung und/oder bei angesetzten Übungen. 

 
§ 7  

Rechte und Pflichten der Angehörigen der Einsatzabteilung 

(1) Die Angehörigen der Einsatzabteilung wählen aus ihrer Mitte den 
Ortsbrandmeister, dessen Stellvertreter sowie die Mitglieder des Feuerwehr-
ausschusses. 

 
(2) Die Angehörigen der Einsatzabteilung haben die in § 2 bezeichneten Aufgaben 

nach Anweisung des Ortsbrandmeisters oder der sonst zuständigen Vorgesetzten 
gewissenhaft durchzuführen.  

 
 Sie haben insbesondere  

a) die für den Dienst geltenden Vorschriften und Weisungen (z. B. 
Dienstvorschriften, Ausbildungsvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften) 
sowie Anweisungen des Ortsbrandmeisters oder der sonst zuständigen 
Vorgesetzten zu befolgen, 

b) bei Alarm sofort zu erscheinen und den für den Alarmfall geltenden 
Anweisungen und Vorschriften Folge zu leisten, 

c) am Unterricht, an Übungen und sonstigen dienstlichen Veranstaltungen 
teilzunehmen. 

 
(3) Neu aufgenommene Feuerwehrangehörige dürfen vor Abschluss der 

feuerwehrtechnischen Ausbildung (Grundausbildung) nur im Zusammenwirken mit 
ausgebildeten und erfahrenen aktiven Feuerwehrangehörigen eingesetzt werden. 

 
(4) Absätze 2 und 3 gelten nicht für die Fachberater im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 2.  
 
(5) Für Tätigkeiten im Feuerwehrdienst außerhalb des Gemeindegebietes gilt § 3 Abs. 

2 der Thüringer Feuerwehr-Entschädigungsverordnung (ThürFwEntschVO). 
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§ 8 
Ordnungsmaßnahmen 

Verletzt ein Angehöriger der Einsatzabteilung seine Dienstpflicht, so kann der 
Ortsbrandmeister im Einvernehmen mit dem Feuerwehrausschuss ihm 
 
a) eine Ermahnung, 
b) einen mündlichen Verweis 
 
aussprechen. 
 
Die Ermahnung wird unter vier Augen ausgesprochen. Vor dem Verweis ist dem 
Betroffenen Gelegenheit zur schriftlichen oder mündlichen Stellungnahme zu geben. 
 

§ 9 
Alters- und Ehrenabteilung 

(1) In die Alters- und Ehrenabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung 
übernommen, wer wegen Erreichens der Altersgrenzen gem. § 5 Abs. 2, dauernder 
Dienstunfähigkeit oder aus sonstigen wichtigen persönlichen Gründen aus der 
Einsatzabteilung ausscheidet. 

 
(2) Die Zugehörigkeit zur Alters- und Ehrenabteilung endet 

a) durch Austritt, der schriftlich gegenüber dem Ortsbrandmeister erklärt werden 
muss, 

b) durch Ausschluss (§ 6 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend). 
 
(3) Angehörige der Alters- und Ehrenabteilung können zu Mitgliedern des 

Feuerwehrausschusses gewählt werden. 
 

§ 10 
Jugendabteilung 

(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Ferna führt den Namen 
"Jugendfeuerwehr Ferna". 

 
(2) Die Jugendfeuerwehr Ferna ist der freiwillige Zusammenschluss von Jugendlichen 

im Alter vom vollendeten 6. Lebensjahr bis - in der Regel - zum vollendeten 16. 
Lebensjahr. Sie gestaltet ihr Jugendleben als selbständige Abteilung der 
Freiwilligen Feuerwehr nach ihrer eigenen Jugendordnung. 

 
(3) Als Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr untersteht die Jugendfeuerwehr der 

fachlichen Aufsicht und der Betreuung durch den Ortsbrandmeister, der sich dazu 
des Leiters der Jugendfeuerwehr bedient. 

 
(4) Der Leiter der Jugendfeuerwehr soll mindestens 18 Jahre alt und in der Regel 
nicht älter als 35 Jahre sein. Er muss Angehöriger der Einsatzabteilung sein und 
soll den Gruppenführerlehrgang an einer Landesfeuerwehrschule mit Erfolg 
abgelegt sowie einen Lehrgang an einer Jugendbildungsstätte besucht haben. 
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§ 11  
Ortsbrandmeister, stellvertretender Ortsbrandmeister 

(1) Leiter der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ferna ist der Ortsbrandmeister. 
 
(2) Der Ortsbrandmeister wird von den aktiven Angehörigen der Freiwilligen 

Feuerwehr auf die Dauer von fünf Jahren gewählt. 
 
(3) Die Wahl findet grundsätzlich anlässlich einer Jahreshauptversammlung (§ 13) der 

Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Ferna statt. 
 
(4) Gewählt werden kann nur, wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr der 

Gemeinde Ferna angehört und die erforderlichen Fachkenntnisse durch 
erfolgreichen Besuch der nach der ThürFwOrgVO vorgeschriebenen Lehrgänge 
besitzt.  

 
(5) Der Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten auf Zeit der Gemeinde Ferna 
ernannt. Er ist verantwortlich für die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr 
der Gemeinde Ferna und die Ausbildung ihrer Angehörigen. Er hat für die 
ordnungsgemäße Ausstattung sowie für die Instandhaltung der Einrichtungen und 
Anlagen der Feuerwehr zu sorgen und den/die Bürgermeister/in in allen Fragen des 
Brandschutzes zu beraten. Bei der Erfüllung dieser Aufgaben haben ihn der 
stellvertretende Ortsbrandmeister und der Feuerwehrausschuss zu unterstützen. 

 
(6) Der stellvertretende Ortsbrandmeister hat den Ortsbrandmeister bei Verhinderung 

zu vertreten. Er wird von den Angehörigen der Einsatzabteilung auf die Dauer von 
fünf Jahren gewählt. Die Wahl findet nach Möglichkeit in der gleichen Versammlung 
statt, in der der Ortsbrandmeister gewählt wird.  
Andernfalls hat der/die Bürgermeister/in so rechtzeitig eine Versammlung der 
Angehörigen der Einsatzabteilung einzuberufen, dass binnen zwei Monaten nach 
Freiwerden der Stelle die Wahl eines stellvertretenden Ortsbrandmeisters 
stattfinden kann. Der stellvertretende Ortsbrandmeister wird zum Ehrenbeamten 
auf Zeit der Gemeinde Ferna ernannt. 

 
§ 12  

Feuerwehrausschuss 

(1) Zur Unterstützung und Beratung des Ortsbrandmeisters bei der Erfüllung ihrer 
Aufgaben wird für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Ferna ein 
Feuerwehrausschuss gebildet. 

 
(2) Der Feuerwehrausschuss besteht aus dem Ortsbrandmeister als Vorsitzenden, 

seinem Stellvertreter, aus 2 Angehörigen der Einsatzabteilung, einem Vertreter der 
Alters- und Ehrenabteilung und dem Leiter der Jugendfeuerwehr. 

 
(3) Die Wahl der Vertreter der Einsatzabteilung, des Vertreters der Alters- und 

Ehrenabteilung und des Leiters der Jugendfeuerwehr erfolgt in einer Jahres-
hauptversammlung auf die Dauer von fünf Jahren. Wahlberechtigt sind die 
Angehörigen der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung.  

 
(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschuss ein. Er hat den 

Feuerwehrausschuss einzuberufen, wenn dies mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
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schriftlich mit Begründung beantragt. Die Sitzungen sind nichtöffentlich. Der 
Vorsitzende kann jedoch Angehörige der einzelnen Abteilungen der Freiwilligen 
Feuerwehr oder andere Personen zu Sitzungen einladen. 

 
(5) Der Ortsbrandmeister, sofern er nicht nach Absatz 2 den Vorsitz führt, und sein 

Stellvertreter haben das Recht, jederzeit an Sitzungen teilzunehmen. 
Sitzungstermine sind ihnen rechtzeitig bekannt zu geben. Über die Sitzungen des 
Feuerwehrausschusses ist eine Niederschrift zu fertigen.  

 
§ 13  

Jahreshauptversammlung 

(1) Unter dem Vorsitz des Ortsbrandmeisters findet jährlich eine Jahreshaupt-
versammlung der Freiwilligen Feuerwehr statt. 

 
(2) Die Jahreshauptversammlung wird vom Ortsbrandmeister einberufen. Er hat einen 

Bericht über das abgelaufene Jahr zu erstatten. 
 
(3) Eine Jahreshauptversammlung ist innerhalb von zwei Wochen einzuberufen, wenn 

dies mindestens ein Drittel der Mitglieder der Einsatzabteilung schriftlich unter 
Angabe von Gründen verlangt.  

 
(4) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung jeder Jahreshauptversammlung sind den 

Feuerwehrangehörigen und dem/der Bürgermeister/in mindestens eine Woche 
vorher schriftlich bekannt zu geben. 

 
(5) Stimmberechtigt in der Jahreshauptversammlung sind die Angehörigen der  

Einsatzabteilung.  
Die Versammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen 
der Einsatzabteilung anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit ist eine zweite 
Versammlung nach Ablauf einer Woche einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Angehörigen der Einsatzbeteiligung beschlussfähig ist. 
Beschlüsse der Jahreshauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gefasst. Die Jahreshauptversammlung beschließt    auf entsprechenden Antrag im 
Einzelfall darüber, ob eine Abstimmung geheim erfolgen soll. 

 
§ 14  

Wahl des Ortsbrandmeisters, des stellvertretenden Ortsbrandmeisters,  
der zu wählenden Mitglieder des Feuerwehrausschusses 

(1) Die nach dem ThBKG und nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen werden 
von einem Wahlleiter geleitet, den die jeweilige Versammlung bestimmt. 

 
(2) Die Wahlberechtigten sind vom Zeitpunkt und Ort der Wahl mindestens eine Woche 

vorher schriftlich zu verständigen. Hinsichtlich der Beschlussfähigkeit der 
Versammlung gilt § 13 Abs. 5 Satz 2 und 3 entsprechend. 

 
(3) Der Ortsbrandmeister, sein Stellvertreter, der Vertreter der Alters- und Ehren-

abteilung für den Feuerwehrausschuss und der Leiter der Jugendfeuerwehr 
werden einzeln nach Stimmenmehrheit gewählt. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 
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Die Wahl der übrigen zu wählenden Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird 
als Mehrheitswahl ohne das Recht der Stimmenhäufung durchgeführt. Jeder 
Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie sonstige Mitglieder des 
Feuerwehrausschusses zu wählen sind. In den Feuerwehrausschuss sind 
diejenigen gewählt, die die meisten Stimmen erhalten. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 

 
(4) Gewählt wird schriftlich und geheim. Bei den Einzelwahlen (Absatz 3 Satz 1) kann, 

wenn nur ein Bewerber zur Wahl steht und die Wahlberechtigten mehrheitlich 
zustimmen, durch Handzeichen gewählt werden. 

 
(5) Über sämtliche Wahlen ist eine Niederschrift anzufertigen. Die Niederschrift über 

die Wahl des Ortsbrandmeisters und seines Stellvertreters ist innerhalb einer 
Woche nach der Wahl dem/der Bürgermeister/in zur Ernennung zum 
Ehrenbeamten sowie zur Vorlage an den Gemeinderat zu übergeben. 

 
§ 15  

Feuerwehrvereine 

Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr können sich zu einem privatrechtlichen 
Feuerwehrverein zusammenschließen. Näheres regelt die Vereinssatzung. 
 

§ 16  
Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Gemeinde Ferna über die Freiwillige Feuerwehr– 
Feuerwehrsatzung – vom 11.02.2009 außer Kraft. 
 
Ferna, 04.08.2020 
 
 
gez. Oberkersch 
Bürgermeister 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Ferna  

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Ferna des Landkreises Eichsfeld hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde Ferna als gültig zugelassen, die hiermit 
bekannt gegeben werden. 

 

2. Folgende Wahlvorschläge sind als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 
Christlich 
Demokratische 1 Schulze, Carola Ferna 
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Union Deutschlands 
(CDU) 2 Gille, Jeannine Ferna 

        
    3 Gotthardt, Hiltrud Ferna 
        
    4 Oberkersch, Ruth Ferna 
        
    5 Ernst, Alexander Ferna 
        
    6 Bund, Norbert Ferna 
        
    7 Windolph, Helena Ferna 
        
    8 Dransfeld, Tobias Ferna 
        
    9 Germeshausen, Dirk Ferna 
        
    10 Stöber, Elke Ferna 
        
    11 Kahl, Holger Ferna 

 

3. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene 
Bewerber/Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen 
Bewerber/eine Bewerberin durchgeführt. Der Wähler/Die Wählerin hat so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind, das sind 8 Stimmen. 

 
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen 
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler/Die Wählerin kann 
Bewerber/Bewerberinnen streichen und Stimmen an wählbare Personen vergeben, 
indem er/sie diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig 
bezeichnender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler/Die Wählerin kann den 
Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. 
 
Ferna, den 24.04.2024 
 
 
gez. May 
Wahlleiterin 
 

 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Ferna 

1. Am 26.05.2024 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

 
2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet sich  
 

im Saal, Dorfstraße 33 A in Ferna. 
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt worden sind, 
sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben ihre 
Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des 
Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise: 
 
3.1. Wahl der Gemeinderatsmitglieder  

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber 
und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Jeder 
Wähler hat so viele Stimmen wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind, das sind 
8 Stimmen. Der gültige Wahlvorschlag ist auf dem amtlichen Stimmzettel 
aufgedruckt. Die Wähler können den Wahlvorschlag unverändert durch 
entsprechende Kennzeichnung annehmen. Sie können aber auch Bewerber 
streichen und ihre Stimmen durch Hinzufügung wählbarer Personen vergeben, 
indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen und Beruf oder sonst eindeutig 
bezeichnender Weise eintragen. 
 
3.2. Wahl der Kreistagsmitglieder 

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind 
auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die 
Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter 
dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei 
Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die 
Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören.  
 
Sie können ihre drei Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen 
Wahlvorschlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des 
Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) 
oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei Stimmen 
einzelnen Bewerbern geben (dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf 
die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern. 
 
3.3 Wahl des Landrates 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge 
kennzeichnen. 
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4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine 
Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung 
nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden. 

 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 
Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder 
selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe 
er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des 
Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die 
Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 

Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum. 
 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl 

teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag 26.05.2024 bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.  

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, den 27.05.2024 um 8.00 Uhr 

bis voraussichtlich 16.00 Uhr, in denselben Wahlräumen fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für 

Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Ferna, 24.04.2024 
 
gez. May 
Wahlleiterin 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Ferna 

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet  
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am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 19.00 Uhr, 
im Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 33 in Ferna 

 
statt. 
 
Tagesordnung: 

1. Feststellung des Wahlergebnisses  

 
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 
 
Ferna, den 24.04.2024 
 
gez. May 
Wahlleiterin 
 
 

Tastungen 
 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Tastungen  

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Tastungen des Landkreises Eichsfeld hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde Tastungen als gültig zugelassen, die 
hiermit bekannt gegeben werden. 

 

2. Folgende Wahlvorschläge sind als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 Freie Wähler Eichsfeld 1 Maulhardt, Holger Tastungen 
       
   2 Hesse, Sven Tastungen 
        
    3 Böhning, Oliver Tastungen 
        
    4 Hentrich, Martin Tastungen 
        
    5 Dornieden, Ronny Tastungen 
        
    6 Teichert, Pierre Tastungen 

 
3. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene 

Bewerber/Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen 
Bewerber/eine Bewerberin durchgeführt. Der Wähler/Die Wählerin hat so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind, das sind 6 Stimmen. 

 
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen 
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler/Die Wählerin kann 
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Bewerber/Bewerberinnen streichen und Stimmen an wählbare Personen vergeben, 
indem er/sie diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig 
bezeichnender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler/Die Wählerin kann den 
Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. 
 
Tastungen, den 24.04.2024 
 
gez. Dittmann 
Wahlleiterin 
 

 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Tastungen 

1. Am 26.05.2024 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

 
2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet sich  
 

im Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 15 in Tastungen. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt worden sind, 
sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben ihre 
Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des 
Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise: 
 
3.1. Wahl der Gemeinderatsmitglieder  

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber 
und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Jeder 
Wähler hat so viele Stimmen wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind, das sind 
6 Stimmen. Der gültige Wahlvorschlag ist auf dem amtlichen Stimmzettel 
aufgedruckt. Die Wähler können den Wahlvorschlag unverändert durch 
entsprechende Kennzeichnung annehmen. Sie können aber auch Bewerber 
streichen und ihre Stimmen durch Hinzufügung wählbarer Personen vergeben, 
indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen und Beruf oder sonst eindeutig 
bezeichnender Weise eintragen. 
3.2. Wahl der Kreistagsmitglieder 

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind 
auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die 
Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter 
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dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei 
Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die 
Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören.  
 
Sie können ihre drei Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen 
Wahlvorschlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des 
Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) 
oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei Stimmen 
einzelnen Bewerbern geben (dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf 
die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern. 
 
3.3 Wahl des Landrates 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge 
kennzeichnen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine 

Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung 
nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden. 

 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 
Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

 
Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder 
selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe 
er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des 
Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die 
Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 

Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum. 
 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl 

teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag 26.05.2024 bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.  

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 
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8. Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, den 27.05.2024 um 8.00 Uhr 
bis voraussichtlich 16.00 Uhr, in denselben Wahlräumen fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für 

Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Tastungen, 24.04.2024 
 
gez. Dittmann 
Wahlleiterin 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Tastungen 

 
Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet  
 

am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 19.00 Uhr, 
im Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstraße 15 in Tastungen 

 
statt. 
 
Tagesordnung: 

1. Feststellung des Wahlergebnisses  

 
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 
 
Tastungen, den 24.04.2024 
 
gez. Dittmann 
Wahlleiterin 
 
 

Teistungen 
 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Teistungen  

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Teistungen des Landkreises Eichsfeld hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl der 
Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde Teistungen als gültig zugelassen, die 
hiermit bekannt gegeben werden. 
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2. Folgende Wahlvorschläge sind als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 
Christlich 
Demokratische 

1 Dornieden, Dionys 
Teistungen/ 
OT Neuendorf 

  
Union Deutschlands 
(CDU) / NEUanfang 

   
 

  
(CDU – NEUanfang) 

2 Eckardt, Fabian 
Teistungen/ 
OT Böseckendorf 

        

    
3 Ellendt, Volker 

Teistungen/ 
OT Neuendorf  

        

    
4 Zwingmann, Erhard 

Teistungen/ 
OT Böseckendorf 

        

    
5 Saul, Benedikt 

Teistungen/ 
OT Neuendorf  

        

    
6 Hundeshagen, Jana 

Teistungen/ 
OT Neuendorf  

        
          

2 Freie Demokratische  
1 Franke, Heiko 

Teistungen/ 
OT Teistungen 

  Partei (FDP)    

  
2 Wand, Stephan 

Teistungen/ 
OT Teistungen 

     

  
3 Hackethal, Andreas 

Teistungen/ 
OT Neuendorf 

     

  
4  Henning, Martin 

Teistungen/ 
OT Teistungen 

     

  
5 Hannemann, Manuel 

Teistungen/ 
OT Teistungen 

     

  
6 Gatzemeier, Klaus 

Teistungen/ 
OT Teistungen 

     

  
7 Dörre, René 

Teistungen/ 
OT Teistungen 

     

  
8 Dornieden, Thomas 

Teistungen/ 
OT Teistungen 

     

  
9 Schlotterhose, Pascal 

Teistungen/ 
OT Teistungen 
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10 Müller, Leander 

Teistungen/ 
OT Teistungen 

     

  
11 Hannemann, Steven 

Teistungen/ 
OT Teistungen 

 
Teistungen, den 24.04.2024 
 
gez. Krukenberg 
Wahlleiter 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge der Gemeinde 
Teistungen 

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Teistungen des Landkreises Eichsfeld hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des 
Ortsteilbürgermeisters in der Gemeinde Teistungen/OT Böseckendorf als 
gültig zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird. 
 
Die Erklärung der Bewerber zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ 
gekennzeichnet. 

 

2. Folgender Wahlvorschlag ist als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort     Erklärung 

Nr. der Wählergruppe,   Nr. Vorname    

 des Einzelbewerbers       Ja          Nein 

                

1 

Christlich 
Demokratische 
Union Deutschlands 
(CDU) 1 Eckardt, Fabian 

Teistungen/      
OT 
Böseckendorf 

 
            X 

        
      

 

3. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber/ Bewerberinnen durchgeführt. Der Wähler hat eine Stimme.  

 
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen 
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler/Die Wählerin kann seine/ihre Stimme 
vergeben, indem er/sie den Bewerber/die Bewerberin des aufgedruckten 
zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt. 
 

Teistungen, den 24.04.2024 
 
gez. Krukenberg 
Wahlleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Teistungen 

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Teistungen des Landkreises Eichsfeld hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl der 
Ortsteilratsmitglieder in der Gemeinde Teistungen/OT Böseckendorf als gültig 
zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird. 

 
2. Folgender Wahlvorschlag ist als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 
Christlich 
Demokratische 

1 Zwingmann, Erhard 
Teistungen/       
OT Böseckendorf 

  
Union Deutschlands 
(CDU)  

   
 

    
2 Görke, Werner 

Teistungen/       
OT Böseckendorf 

    
   

 

    
3 Fröhlich, Dirk 

Teistungen/       
OT Böseckendorf  

    
   

 

    
4 Dornieden, Uwe 

Teistungen/       
OT Böseckendorf 

    
   

 

    
5 Wummel, Ralf 

Teistungen/       
OT Böseckendorf  

 

 
3. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene 

Bewerber/Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen 
Bewerber/eine Bewerberin durchgeführt. Der Wähler/Die Wählerin hat so viele 
Stimmen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, das sind 4 Stimmen. 

 
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen 
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler/Die Wählerin kann 
Bewerber/Bewerberinnen streichen und Stimmen an wählbare Personen vergeben, 
indem er/sie diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig 
bezeichnender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler/Die Wählerin kann den 
Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. 
 
Teistungen, den 24.04.2024 
 
gez. Krukenberg 
Wahlleiter 
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Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge der Gemeinde 
Teistungen 

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Teistungen des Landkreises Eichsfeld hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des 
Ortsteilbürgermeisters in der Gemeinde Teistungen/OT Neuendorf als gültig 
zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird. 
 
Die Erklärung der Bewerber zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ 
gekennzeichnet. 

 

2. Folgender Wahlvorschlag ist als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort     Erklärung 

Nr. der Wählergruppe,   Nr. Vorname    

 des Einzelbewerbers       Ja          Nein 

                

1 FROMM 1 Fromm, Gerhard 
Teistungen/      
OT Neuendorf 

 
            X 

        
      

 

3. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 
Bewerber/ Bewerberinnen durchgeführt. Der Wähler hat eine Stimme.  

 
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen 
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler/Die Wählerin kann seine/ihre Stimme 
vergeben, indem er/sie den Bewerber/die Bewerberin des aufgedruckten 
zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt. 

 
Teistungen, den 24.04.2024 
 
gez. Krukenberg 
Wahlleiter 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Teistungen 

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Teistungen des Landkreises Eichsfeld hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl der 
Ortsteilratsmitglieder in der Gemeinde Teistungen/OT Neuendorf als gültig 
zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird. 
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2. Folgender Wahlvorschlag ist als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 
Christlich 
Demokratische 

1 Herbort, Sandra 
Teistungen/      
OT Neuendorf 

  
Union Deutschlands 
(CDU)  

   
 

  
  

2 Griethe, Burkhard 
Teistungen/      
OT Neuendorf 

        

  
  

3 Saul, Benedikt 
Teistungen/      
OT Neuendorf  

        

  
  

4 Hundeshagen, Jana 
Teistungen/      
OT Neuendorf 

        

  
  

5 Dornieden, Martin 
Teistungen/      
OT Neuendorf  

        

  
  

6 Reinhardt, Margarita 
Teistungen/     
OT Neuendorf  

        
       

 

2 
Freie Demokratische 
Partei (FDP)  

1 Hackethal, Andreas 
Teistungen/ 
OT Neuendorf 

      
 
Teistungen, den 24.04.2024 
 
gez. Krukenberg 
Wahlleiter 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge der Gemeinde 
Teistungen 

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Teistungen des Landkreises Eichsfeld hat in 
seiner Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl des 
Ortsteilbürgermeisters in der Gemeinde Teistungen/OT Teistungen als gültig 
zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird. 
 
Die Erklärung der Bewerber zur Frage, ob sie wissentlich als hauptamtlicher oder 
inoffizieller Mitarbeiter mit dem Ministerium für Staatssicherheit, dem Amt für 
Nationale Sicherheit oder Beauftragten dieser Einrichtungen zusammengearbeitet 
haben, ist in der Spalte „Erklärung“ hinter jedem Bewerber mit „Ja“ oder „Nein“ 
gekennzeichnet. 
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2. Folgender Wahlvorschlag ist als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort     Erklärung 

Nr. der Wählergruppe,   Nr. Vorname    

 des Einzelbewerbers       Ja          Nein 

                

1 
Freie 
Demokratische 
Partei (FDP) 

1 Franke, Heiko 
Teistungen/      
OT Teistungen 

 
            X 

        
      

 
3. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an einen vorgeschlagenen 

Bewerber/ Bewerberinnen durchgeführt. Der Wähler hat eine Stimme.  
 
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen 
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler/Die Wählerin kann seine/ihre Stimme 
vergeben, indem er/sie den Bewerber/die Bewerberin des aufgedruckten 
zugelassenen Wahlvorschlags kennzeichnet oder eine wählbare Person mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf einträgt. 
 
Teistungen, den 24.04.2024 
 
gez. Krukenberg 
Wahlleiter 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Teistungen 

 
1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Teistungen des Landkreises Eichsfeld hat in 

seiner Sitzung am 23.04.2024 folgenden Wahlvorschlag für die Wahl der 
Ortsteilratsmitglieder in der Gemeinde Teistungen/OT Teistungen als gültig 
zugelassen, der hiermit bekannt gegeben wird. 

 
2. Folgender Wahlvorschlag ist als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 
Freie Demokratische 
Partei (FDP) 

1 Franke, Heiko 
Teistungen/      
OT Teistungen 

       

    
2 Wand, Stephan 

Teistungen/      
OT Teistungen 

        

    
3 Henning, Martin 

Teistungen/      
OT Teistungen  

        

    
4 Hannemann, Manuel 

Teistungen/      
OT Teistungen  
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5 Gatzemeier, Klaus 

Teistungen/      
OT Teistungen  

     

  
6 Dörre, René 

Teistungen/      
OT Teistungen 

     

  
7 Dornieden, Thomas 

Teistungen/      
OT Teistungen 

     

  
8 Schlotterhose, Pascal 

Teistungen/      
OT Teistungen 

     

  
9 Müller, Leander 

Teistungen/      
OT Teistungen 

     

  
10 Hannemann, Steven 

Teistungen/      
OT Teistungen 

 
3. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene 

Bewerber/Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen 
Bewerber/eine Bewerberin durchgeführt. Der Wähler/Die Wählerin hat so viele 
Stimmen, wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, das sind 8 Stimmen. 

 
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen 
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler/Die Wählerin kann 
Bewerber/Bewerberinnen streichen und Stimmen an wählbare Personen vergeben, 
indem er/sie diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig 
bezeichnender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler/Die Wählerin kann den 
Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. 
 
Teistungen, den 24.04.2024 
 
gez. Krukenberg 
Wahlleiter 
 

 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Teistungen mit den Ortsteilen 
Böseckendorf, Neuendorf und Teistungen 

1. Am 26.05.2024 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

 
2. Die Gemeinde Teistungen bildet 3 Stimmbezirke. Die Wahlräume befinden sich: 

Stimmbezirk Wahlraum Straße, Hausnummer 

001 Bürgerhaus Hauptstraße 17, Teistungen/OT Teistungen 

002 Saal Dorfstraße 8, Teistungen/OT Neuendorf 

003 Erdgeschoss 
Feuerwehrgerätehaus 

Dorfstraße 31, Teistungen/OT Böseckendorf 
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In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt worden sind, 
sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 

dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben ihre 
Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des 
Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise: 
 
3.1. Wahl der Gemeinderatsmitglieder / Kreistagsmitglieder 

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind 
auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die 
Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter 
dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei 
Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die 
Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei 
Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen 
(dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag 
kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben 
(dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des 
gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern. 
 
3.2 Wahl des Landrates 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge 
kennzeichnen. 

 
3.3. Wahl der Ortsteilratsmitglieder OT Böseckendorf 

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber 
und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Jeder 
Wähler hat so viele Stimmen wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, das sind 4 
Stimmen. Der gültige Wahlvorschlag ist auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. 
Die Wähler können den Wahlvorschlag unverändert durch entsprechende 
Kennzeichnung annehmen. Sie können aber auch Bewerber streichen und ihre 
Stimmen durch Hinzufügung wählbarer Personen vergeben, indem sie diese mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf oder sonst eindeutig bezeichnender Weise 
eintragen. 
 
3.4. Wahl des Ortsteilbürgermeisters OT Böseckendorf 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag 
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kennzeichnen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf 
dem Stimmzettel eintragen. 
 
3.5. Wahl der Ortsteilratsmitglieder OT Neuendorf 

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind 
auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die 
Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter 
dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei 
Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die 
Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören. Sie können ihre drei 
Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen Wahlvorschlag kennzeichnen 
(dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) oder einen Wahlvorschlag 
kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei Stimmen einzelnen Bewerbern geben 
(dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf die ersten Bewerber des 
gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern. 
 
3.6. Wahl des Ortsteilbürgermeisters OT Neuendorf 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag 
kennzeichnen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf 
dem Stimmzettel eintragen. 
 
3.7. Wahl der Ortsteilratsmitglieder OT Teistungen 

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber 
und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Jeder 
Wähler hat so viele Stimmen wie Ortsteilratsmitglieder zu wählen sind, das sind 8 
Stimmen. Der gültige Wahlvorschlag ist auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. 
Die Wähler können den Wahlvorschlag unverändert durch entsprechende 
Kennzeichnung annehmen. Sie können aber auch Bewerber streichen und ihre 
Stimmen durch Hinzufügung wählbarer Personen vergeben, indem sie diese mit 
Nachnamen, Vornamen und Beruf oder sonst eindeutig bezeichnender Weise 
eintragen. 
 
3.8. Wahl des Ortsteilbürgermeisters OT Teistungen 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
entweder den auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckten Wahlvorschlag 
kennzeichnen oder eine wählbare Person mit Nachnamen, Vornamen und Beruf auf 
dem Stimmzettel eintragen. 

 

4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine 
Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung 
nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden. 

 

Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 
Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 

 

Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder 
selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe 



176 

er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des 
Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die 
Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl erlangt hat. 

 
5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 

Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum. 
 
6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl 

teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag 26.05.2024 bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.  

 
7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, den 27.05.2024 um 8.00 Uhr 

bis voraussichtlich 16.00 Uhr, in denselben Wahlräumen fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für 

Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Teistungen, 24.04.2024 
 
gez. Krukenberg 
Wahlleiter 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Teistungen 

 
Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet  
 

am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 19.00 Uhr, 
im Bürgerhaus der VG Lindenberg/Eichsfeld, großer Sitzungsraum, 

Hauptstraße 17 in Teistungen 
statt. 
 
Tagesordnung: 

1. Feststellung des Wahlergebnisses  
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Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 
 
Teistungen, den 24.04.2024 
 
gez. Krukenberg 
Wahlleiter 
 

 

Bekanntmachung der in der 26. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Teistungen am 19.10.2023 gefassten Beschlüsse: 

 
TOP 5.: Beschluss - Finanzmittel Ortsteilräte für das Haushaltsjahr 2024 
 
Beschluss Nr. GR-Tet/2023/020 
 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen beschließt bezüglich der 
Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2024 den Ortsteilen 5,00 € je Einwohner 
(Stand per 31.12.2022) im Haushaltsjahr 2024 zur Verfügung zu stellen. Dabei 
ergeben sich folgende Beträge: 
OT Teistungen 1.740 EW x 5,00 € =                                8.700,00 € 
OT Böseckendorf/Bleckenrode 240 EW x 5,00 € =          1.200,00 € 
OT Neuendorf 516 EW x 5,00 € =                                    2.580,00 € 
 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11 
 Nein-Stimmen: 0 
 Enthaltungen: 0 

 
 
TOP 7.: Beschluss - Forstwirtschaftsplan 2023 
 
Beschluss Nr. GR-Tet/2023/037 
 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen stimmt dem Forstwirtschaftsplan 2023 
für den Kommunalwald der Gemeinde Teistungen, erstellt vom Thüringer Forstamt 
Leinefelde, in der vorliegenden Fassung zu. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11 
 Nein-Stimmen: 0 
 Enthaltungen: 0 

 

 

Bekanntmachung der in der 27. Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde 
Teistungen am 30.11.2023 gefassten Beschlüsse: 

 
TOP 3.: Genehmigung der Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 

14.09.2023 
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Beschluss Nr. GR-Tet/2023/040 
 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag 
Gemäß § 42 ThürKO genehmigt der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen die 
Niederschrift des öffentlichen Teils der Sitzung vom 14.09.2023. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8 
 Nein-Stimmen: 1 
 Enthaltungen: 2 

TOP 5.: Beschluss zur 1. Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die 
Nutzung von gemeindeeigenen beweglichen Sachen der Gemeinde 
Teistungen 

 
Beschluss Nr. GR-Tet/2023/041 
 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen beschließt die 1. Änderung der 
Benutzungs- und Entgeltordnung für die Nutzung von gemeindeeigenen 
beweglichen Sachen der Gemeinde Teistungen. 

 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 10 
 Nein-Stimmen: 1 
 Enthaltungen: 0 

 
 
TOP 6.: Wahl der Schiedspersonen der Schiedsstelle der 

Verwaltungsgemeinschaft Lindenberg/Eichsfeld 
 
Beschluss Nr. GR-Tet/2023/042 
 
Abstimmung über den Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat der Gemeinde Teistungen hat in geheimer Wahl wie folgt gewählt: 
 
Dörre, Rene:   6 Stimmen 
 
Faupel, Cornelia:  4 Stimmen 
 
Bauer, Mario:  1 Stimme 

 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 11 
 Nein-Stimmen: 0 
 Enthaltungen: 0 

 
 

Wehnde 
 

Öffentliche Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge und 
Listenverbindungen der Gemeinde Wehnde  

1. Der Wahlausschuss der Gemeinde Wehnde des Landkreises Eichsfeld hat in seiner 
Sitzung am 23.04.2024 folgende Wahlvorschläge für die Wahl der 
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Gemeinderatsmitglieder in der Gemeinde Wehnde als gültig zugelassen, die hiermit 
bekannt gegeben werden. 
 

2. Folgende Wahlvorschläge sind als gültig zugelassen worden: 

Listen- Kennwort der Partei, lfd. Name,  Wohnort 

Nr. der Wählergruppe  Nr. Vorname   

         

1 
Freie 
Wählergemeinschaft 1 Armbrecht, Thomas Wehnde 

  Wehnde     
    2 Heublein, Jana Wehnde 
        
    3 Prühl, Steffen Wehnde 
        
    4 Sieber, Daniel Wehnde 
        
    5 Hartung, Gabriele Wehnde 
        
    6 Reiche, Uwe Wehnde 

 
3. Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an vorgeschlagene 

Bewerber/Bewerberinnen und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen 
Bewerber/eine Bewerberin durchgeführt. Der Wähler/Die Wählerin hat so viele 
Stimmen, wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind, das sind 6 Stimmen. 

 
Es ist ein gültiger Wahlvorschlag zugelassen worden, der auf dem amtlichen 
Stimmzettel vorgedruckt wird. Der Wähler/Die Wählerin kann 
Bewerber/Bewerberinnen streichen und Stimmen an wählbare Personen vergeben, 
indem er/sie diese Nachnamen, Vornamen und Beruf oder in sonst eindeutig 
bezeichnender Weise handschriftlich einträgt. Der Wähler/Die Wählerin kann den 
Wahlvorschlag auch unverändert durch entsprechende Kennzeichnung annehmen. 
 
Wehnde, den 24.04.2024 
 
gez. Heublein 
Wahlleiterin 
 

 

Wahlbekanntmachung der Gemeinde Wehnde 

1. Am 26.05.2024 finden die Kommunalwahlen von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
Anschließend wird das Wahlergebnis ermittelt. 

 
2. Die Gemeinde bildet einen Stimmbezirk. Der Wahlraum befindet sich  
 

Gaststätte Saal, Tastunger Straße 2 in Wehnde. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten übermittelt worden sind, 
sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte 
zu wählen hat. 
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3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler haben ihre 
Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis - Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis - oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Die 
Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 

 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält nach Betreten des 
Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel 
ausgehändigt. 

 
Die Stimmabgabe erfolgt auf folgende Weise: 
 
3.1. Wahl der Gemeinderatsmitglieder  

Die Wahl wird als Mehrheitswahl ohne Bindung an die vorgeschlagenen Bewerber 
und ohne das Recht der Stimmenhäufung auf einen Bewerber durchgeführt. Jeder 
Wähler hat so viele Stimmen wie Gemeinderatsmitglieder zu wählen sind, das sind 
6 Stimmen. Der gültige Wahlvorschlag ist auf dem amtlichen Stimmzettel 
aufgedruckt. Die Wähler können den Wahlvorschlag unverändert durch 
entsprechende Kennzeichnung annehmen. Sie können aber auch Bewerber 
streichen und ihre Stimmen durch Hinzufügung wählbarer Personen vergeben, 
indem sie diese mit Nachnamen, Vornamen und Beruf oder sonst eindeutig 
bezeichnender Weise eintragen. 
 
3.2. Wahl der Kreistagsmitglieder 

Die Wahl wird als Verhältniswahl durchgeführt. Die gültigen Wahlvorschläge sind 
auf dem amtlichen Stimmzettel aufgedruckt. Jeder Wähler hat drei Stimmen. Die 
Wähler können einem Bewerber bis zu drei Stimmen durch Kennzeichnen der hinter 
dem Bewerbernamen vorgesehenen Kreise geben. Die Wähler können ihre drei 
Stimmen auch auf verschiedene Bewerber verteilen und zwar auch dann, wenn die 
Bewerber verschiedenen Wahlvorschlägen angehören.  
 
Sie können ihre drei Stimmen auch dadurch vergeben, dass sie einen 
Wahlvorschlag kennzeichnen (dann entfallen auf die ersten drei Bewerber des 
Wahlvorschlags mit Ausnahme von gestrichenen Bewerbern jeweils eine Stimme) 
oder einen Wahlvorschlag kennzeichnen und gleichzeitig höchstens drei Stimmen 
einzelnen Bewerbern geben (dann entfallen ggf. noch verbleibende Stimmen auf 
die ersten Bewerber des gekennzeichneten Wahlvorschlags mit Ausnahme von 
gestrichenen Bewerbern. 
 
3.3 Wahl des Landrates 

Jeder Wähler hat eine Stimme. Die Wähler vergeben ihre Stimme dadurch, dass sie 
auf dem amtlichen Stimmzettel einen der aufgedruckten Wahlvorschläge 
kennzeichnen. 

 
4. Der Wähler begibt sich zur Stimmabgabe in die Wahlzelle, kennzeichnet dort seine 

Stimmzettel und faltet sie so zusammen, dass andere Personen die Kennzeichnung 
nicht erkennen können. Jeder Stimmzettel muss einzeln gefaltet werden. 

 
Der Wahlvorstand hat darüber zu wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. 
Er achtet darauf, dass sich immer nur ein Wähler in der Wahlzelle aufhält. 
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Ein Wähler, der des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen 
Beeinträchtigung gehindert ist, den Stimmzettel zu kennzeichnen, zu falten oder 
selbst in die Wahlurne zu legen, kann eine andere Person bestimmen, deren Hilfe 
er sich bei der Stimmabgabe bedienen möchte und gibt dies dem Wahlvorstand 
bekannt. Die Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des 
Wahlvorstands sein. Die Hilfeleistung hat sich auf die Erfüllung der Wünsche des 
Wählers zu beschränken. Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die 
Wahlzelle aufsuchen, wenn dies zur Hilfeleistung erforderlich ist. Die Hilfsperson ist 
zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl erlangt hat. 

 

5. Die Wahlhandlung und die Ermittlung des Wahlergebnisses sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt zum Wahlraum. 

 

6. Wähler, die einen Wahlschein haben, können durch Briefwahl an der Wahl 
teilnehmen. Sie müssen ihren Wahlbrief an die auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebene Stelle so rechtzeitig übersenden, dass der Wahlbrief spätestens am 
Wahltag 26.05.2024 bis 18.00 Uhr dort eingeht. Wahlbriefe können bei der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle auch abgegeben werden.  

 

7. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
 

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft; der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 

 
8. Die Ermittlung der Wahlergebnisse wird am Montag, den 27.05.2024 um 8.00 Uhr 

bis voraussichtlich 16.00 Uhr, in denselben Wahlräumen fortgesetzt, falls sie im 
Anschluss an die Wahlhandlung nicht beendet werden kann. 

 
9. Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Geschlechter und für 

Personen, die divers oder ohne Eintrag im Geburtenregister sind. 
 
Wehnde, 24.04.2024 
 
gez. Heublein 
Wahlleiterin 
 

 

Öffentliche Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde 
Wehnde 

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses findet  
 

am Dienstag, den 28. Mai 2024, um 19.00 Uhr, 
in der Gemeindeverwaltung, Obere Dorfstraße 2 in Wehnde 

 
statt. 
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Tagesordnung: 

1. Feststellung des Wahlergebnisses  

 
Der Zutritt zur Sitzung ist für jedermann frei. 
 
Wehnde, den 24.04.2024 
 
gez. Heublein 
Wahlleiterin 


